
Ausstellung eines  

- Reisepasses für Kinder vor Vollendung des 18. Lebensjahres  

- Personalausweises für Kinder vor Vollendung des 16. Lebensjahres 
 

 
Ich bin bzw. wir sind damit einverstanden, dass für das Kind  

                                                         geb.  

ein   Reisepass   gültig 6 Jahre  |  Gebühr 37,50 €  |  Gebühr Express-Pass 69,50 € 

   Personalausweis   gültig 6 Jahre  |  Gebühr: 22,80 €  ||  vorl. Ausweis max. 3 Monate  |  Gebühr 10,00 € 
 

seitens der Stadt Peine ausgestellt wird. 
 
 
Folgende Angaben werden benötigt: 
  

Größe des Kindes: cm 

  

Augenfarbe des Kindes:  

 
 

 - - Zu beachten! - -  
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Bei Antragstellung 

 muss das Kind persönlich erscheinen 

 muss ein aktuelles und biometrisches Lichtbild des Kindes vorgelegt werden 

 wird zusätzlich folgendes benötigt: 

 die Geburts-/ oder Abstammungsurkunde 

 das bisherige Ausweisdokument (Kinderreisepass, Reisepass, Personalausweis) 
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Bei Antragstellung  

 muss mindestens eine sorgeberechtigte Person anwesend sein 

 müssen Ausweisdokumente der sorgeberechtigten Personen vorliegen (ggf. Kopie) 

 wird zusätzlich folgendes benötigt: 

 Beschluss über das Sorgerecht 

 Sorgerechtserklärung gegenüber Jugendamt 

 Negativbescheinigung, dass keine Sorgerechtserklärungen abgegeben wurden 

(erhältlich beim zuständigen Jugendamt) 

 

 
Peine, den  Peine, den 

 

 
  

(Unterschrift sorgeberechtigte Mutter)  (Unterschrift sorgeberechtigter Vater) 

 
 

   wird von der Stadt Peine ausgefüllt    

Unterschrift Mutter bestätigt: 
 

 

 

 

 

 

Unterschrift Vater bestätigt: 

 


